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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1997

Norm

StPO §111

StPO §112

StPO §208

StPO §220 ff

StPO §484 Abs3

Rechtssatz

Die Schließung der Voruntersuchung gemäß § 111 StPO stellt nicht die abschließende Tätigkeit eines

Untersuchungsrichters in einem Verfahren dar; er hat vielmehr auch weiterhin - selbst nach Einlangen der

Anklageschrift und nach deren (auf Grund der unmittelbaren Kundmachung an den verhafteten Beschuldigten und

einem dabei erklärten Einspruchsverzicht eingetretenen) Rechtskraft - dem Beschleunigungsgebot Rechnung tragend,

noch abschließende Tätigkeiten zu verrichten, wie etwa die Bestimmung o ener Dolmetschgebühren und

Sachverständigengebühren, Entscheidung über mit der Anklageschrift eingebrachte Ausscheidungsanträge und über

nach Schließung der Voruntersuchung eingebrachte Anträge (wie zum Beispiel Verfügung über Eigengeld, Ausfolgung

von bei Gericht oder den Depositen des Beschuldigten befindlichen Gegenstände und ähnliches).
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